
18BILDUNG SCHWEIZ 9 I 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Gegen die Sexualisierung der Volks-
schule» ist eine Petition zuhanden der
kantonalen Erziehungsdirektoren beti-
telt, für die noch bis 1. Oktober dieses
Jahres Unterschriften gesammelt wer-
den. Politiker und «besorgte Eltern» ver-
breiten sie über E-Mail und Blogs im
Internet. Aber auch Lehrpersonen las-
sen sich verunsichern.

Heinz Weber

Ist denn tatsächlich geplant oder bereits
entschieden, mit dem Lehrplan 21 eine
Sexualkunde, «gespickt mit allerlei
‹Handlungsanleitungen›, bereits für Kin-
der ab vier Jahren» einzuführen, wie es
im Begleittext zur Petition heisst?
Soll solches in der Tat «hinter dem Rü-
cken der kantonalen Bildungsdirek-
toren» geschehen? Selbstherrlich ins
Werk gesetzt durch «Funktionäre» des
EDK-Zentralsekretariats, «die von kei-
nem Parlament kontrolliert werden»?
Mit Unterstützung von ebenfalls schlecht
überwachten Mitarbeitern des Bundes-
amts für Gesundheit (BAG)?
So jedenfalls beliebt es SVP-Nationalrat
Ulrich Schlüer in seiner Streitschrift
«Bildungskompass» darzustellen. Dass
ihn dabei nicht nur Sorgen wegen einer
überbordenden Sexualpädagogik pla-
gen, ist dem Untertitel zu Schlüers Aus-
führungen zu entnehmen. Dort steht
klar: «Nein zum Lehrplan 21».
Zitat aus dem «Bildungskompass»: «Es
werden den Schülern zwischen vier und
fünfzehn Jahren Anregungen für Sex-
Spiele vermittelt. Und es werden auch
Anleitungen zum Ausprobieren sexuel-
ler Praktiken verbreitet – die Grenze
zum Abartigen wird dabei leichtfertig
überschritten.»
Die unvorbereitete Leserin, der (rechts-)
geneigte Leser soll glauben, die Krake
der Sexbesessenheit habe sich schon
über sämtliche Schulzimmer gelegt; Pä-
dophile und linke Freigeister hätten sich
zu einem Angriff auf die «anständigen»
Schweizer Schulen verschworen.

Aber: Wo geht solches vor sich? In wel-
chen Kantonen, aufgrund welcher Vor-
schriften? An welchen Schulen und von
welchen Lehrpersonen? – Politische
Propaganda muss ihre Aussagen nicht
belegen. Sowohl die Deutschschweizer
EDK (Bericht BILDUNG SCHWEIZ
7-8/11) als auch EDK-Präsidentin Isa-
belle Chassot haben sich denn auch
deutlich gegen diese Unterstellungen
verwahrt. Im gleichen Sinn äussert sich
die Geschäftsleitung LCH auf Seite 22
dieser Ausgabe.

Nichts geht hinter kantonalen Rücken
Von den unterstellten und wohl auch
strafrechtlich heiklen Tatbeständen zu-

nächst einmal abgesehen: Im schweize-
rischen Volksschulwesen geht kein
bildungsrelevantes Thema, kein Lehr-
plan und kein Lehrmittel an den kanto-
nalen Erziehungsdirektoren und -direk-
torinnen vorbei. Denn, so sagen es auch
die 2006 vom Volk gutgeheissenen Bil-
dungsartikel in der Bundesverfassung:
«Für das Schulwesen sind die Kantone
zuständig.» Und für das Kindergarten-
wesen sind sie es erst recht. Auch das
auf den Bildungsartikeln von 2006 basie-
rende Koordinationsprojekt HarmoS
wird daran nichts ändern.
Der Lehrplan 21 ist dafür ein gutes Bei-
spiel: Sämtliche Erziehungsdirekto-
rinnen und -direktoren der 21 Kantone

Sexualerziehung: Die missbrauchten Grundlagen
Das «Grundlagenpapier Sexualpädagogik und Schule», erarbeitet zum Gebrauch durch Fachpersonen und
Bildungsbehörden, ist Politikern und konservativ-schulkritischen Kreisen in die Hände gefallen. Diese
versuchen, es als Axt am Baum des entstehenden Lehrplans 21 zu missbrauchen. Der inhaltlichen Diskus-
sion und dem Vertrauen in die Kompetenz der Lehrpersonen leisten sie damit einen schlechten Dienst.

Überbordende Sexualerziehung? Illustration aus dem Aufklärungsbuch «Das bin ich –
von Kopf bis Fuss» für Kinder ab 7 Jahren, 2003, Loewe Verlag.
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mit Deutschschweizer Bevölkerung ha-
ben 2008 der Erarbeitung dieses Ge-
meinschaftswerks zugestimmt. Doch
wenn es – voraussichtlich 2014 – zur
Umsetzung vorliegt, wird jeder Kanton
frei für sich entscheiden können, ob er
den Lehrplan 21 übernimmt und ob dies
vollständig oder nur in Teilen geschieht.
Neben den Erziehungsdirektionen wer-
den sich dann auch die kantonalen Par-
lamente und unter Umständen das Volk
an der Urne mit der Materie befassen.
Schon die erste Forderung der Petition –
«Bildungsdirektoren haben wieder die
volle Verantwortung für Entwicklung
und Gestaltung des Sexualkunde-Unter-
richts an der Volksschule zu überneh-
men.» – ist deshalb Unsinn. Die Chefs
der kantonalen Bildungsdirektionen ha-
ben Mitverantwortung für die Gestal-
tung des Unterrichts in jedem Fach. Sie
sind aber keine Diktatoren und müssen
deshalb zum Glück diese Verantwortung
nie alleine tragen.

Das Papier des Anstosses
Ausgangspunkt für den Widerstand der
Petitionäre ist das «Grundlagenpapier
Sexualpädagogik und Schule», erarbei-
tet vom Nationalen Kompetenzzentrum
Sexualpädagogik und Schule an der
Pädagogischen Hochschule Zentral-
schweiz PHZ Luzern. Auftraggeber des
Projekts war das Bundesamt für Ge-
sundheit BAG.
Das seit 2006 bestehende Kompetenz-
zentrum (in dessen Beirat auch der LCH
vertreten ist) tut mit dem Papier genau
das, was sein Auftrag ist: Es liefert wis-
senschaftliche «Grundlagen für die
schweizweite Verankerung von Sexual-
erziehung in der Schule sowie Überle-
gungen für die Aus- und Weiterbildung
von Lehrpersonen an Hochschulen», wie
es im Untertitel heisst. Die Fachleute ge-
ben Empfehlungen dafür ab, wie schu-
lische Sexualerziehung in Kooperation
zwischen den Schulen und externen
Fachpersonen organisiert werden kann
und welche Voraussetzungen dafür in
der Lehrerbildung nötig sind.
Schliesslich ist das Papier als Argumen-
tationshilfe für die Verankerung sexual-
pädagogischer Themen in den sprachre-
gionalen Lehrplänen wie dem «Plan

d’etudes romand» oder dem zurzeit ent-
stehenden Deutschschweizer Lehrplan
21 gedacht.
Es wäre schlicht unverständlich, wenn
das Kompetenzzentrum mit seiner Ar-
beit nicht Einfluss auf die Lehrplan-
arbeit nehmen wollte. Ebenso merkwür-
dig wäre es, wenn die mit dem Lehrplan
21 befassten Gremien die Erkenntnisse
der Fachleute unbeachtet liessen. Da-
raus zu folgern, das Kompetenzzentrum
habe die Macht, Inhalte oder Methoden
bis in die Schulstuben hinein durchzu-
setzen, ist entweder ahnungslos oder
eben politisch berechnend.
Das Kompetenzzentrum tritt für eine auf
aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen basierende Sexualpädagogik ein.
Ihre Vorschläge beruhen auf folgenden
Grundsätzen:
• «Sie bejahen Kinder und Jugendliche

als sexuelle Wesen.»
• «Sie setzen sich für eine selbstbe-

stimmte, die Grenzen des Gegenüber
und den gesetzlichen Rahmen ach-
tende Sexualität ein.»

• «Sie arbeiten für die Verwirklichung
der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter.»

• «Sie fordern die Akzeptanz der Vielge-
staltigkeit menschlichen Zusammen-
lebens (‹Diversity›) ein.»

Diskussion ja, Verfälschung nein
Zum Rollenverständnis der Schule in
diesem Bereich hält das Grundlagenpa-
pier fest: «Die Schule ergänzt in der Se-
xualerziehung die Erziehungsaufgaben
der Eltern bzw. Erziehungsverantwort-
lichen. Sie hat dabei eine wichtige Rolle,
indem sie die Vermittlung des gesell-
schaftlichen Normen- und Wertegefüges
leistet und damit über ausschliesslich
individuelle Interessen hinausgeht.»
Ausdrücklich wird im Papier festgehal-
ten: «Die Zusammenarbeit zwischen
Schule und Eltern an diesem Punkt der
Erziehung stärkt das gegenseitige Ver-
trauen und schützt vor Missverständnis-
sen. Sie kann zum Beispiel in Form von
Elternbriefen, Elternabenden oder El-
ternforen, aber auch in Einzelgesprä-
chen stattfinden.»
In einem zentralen Kapitel des Papiers
geht es um die «psychosexuellen Ent-

wicklungsschritte sowie das mit ihnen
verknüpfte Verhalten und Erleben». Es
beschreibt – aufgrund wissenschaft-
licher Quellen – unter anderem, dass be-
reits Vierjährige ihre Sexualorgane als
Auslöser von Lustgefühlen entdecken,
dass «Doktorspiele» zum «spielerischen
Erkunden von Geschlechterrollen» im
Kindergarten gehören oder dass «ero-
tische Anziehung zum gleichen Ge-
schlecht» schon in den Primarschuljah-
ren auftreten kann.
Damit spielte das Kompetenzzentrum
den Gegnern der Sexualpädagogik eine
Steilvorlage zu. Vorsätzlich verstehen sie
diese Passagen falsch – nämlich so als
sollten den Kindern entsprechende Ver-
haltensweisen nahegebracht oder sie
sogar dazu angeleitet werden. Würde
dieses «Missverständnis» eingestanden
und richtiggestellt, wäre der Petition der
Boden weitgehend entzogen.
Ebenso versuchen die Petitionäre den
Eindruck zu erwecken, es handle sich
beim Grundlagenpapier bereits um eine
Art Lehrplan, der 1:1 in den Schulstuben
umzusetzen sei. Dies ist klar nicht der
Fall. Vielmehr handelt es sich um Grund-
lagenarbeit, die bei der Erarbeitung von
konkreten Lehrplänen oder Lehrmitteln
dienlich sein kann.
Indem die Urheber der «Petition gegen
die Sexualisierung der Volksschule» die
Sexualerziehung buchstäblich zur Glau-
bensfrage machen und dabei zu Verfäl-
schungen greifen, leisten sie der zwei-
fellos nötigen inhaltlichen Diskussion
des Themas – der konkreten Praxis in
den Kantonen und in den Schulzimmern
– einen schlechten Dienst.
Sie zerstören damit nicht nur Vertrauen
in die Arbeit am Lehrplan 21, sondern
auch in die Arbeit der Lehrerinnen und
Lehrer, denen (einmal mehr) pauschal
die Fähigkeit abgesprochen wird, sich
der persönlichen Situation und dem
Alter ihrer Schülerinnen und Schüler
angemessen zu verhalten.

Weiter im Netz
www.amorix.ch – Website des Kompe-
tenzzentrums Sexualpädagogik und
Schule mit einem Kurz-Argumentarium
zur Sexualpädagogik sowie dem er-
wähnten Grundlagenpapier.

Indem die Urheber der «Petition gegen die Sexualisierung der Volksschule»
die Sexualerziehung buchstäblich zur Glaubensfrage machen, leisten sie der
inhaltlichen Diskussion des Themas einen schlechten Dienst.


